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*** 

Vortrag von Prof. Dr. Adrian Loretan 

 

Diakonat der Frau oder Trennung von Weihe 

und Leitung. Eine menschenrechtliche Sicht auf 

Konzil und CIC/1983 

Einleitung 

Die fehlende Rechtskultur in der katholischen 

Kirche wurde am ersten Tag der Missbrauchs-

konferenz im Vatikan als ein Hauptargument 

aufgeführt, wieso sich Sexualstraftäter, ausge-

stattet mit einer Weihe, in der katholischen Kir-

che in Sicherheit wiegen konnten. Erzbischof 

Charles Scicluna war seit 2002 Promotor Iusti-

tiae in der Kongregation für die Glaubenslehre 

und befasste sich in dieser Funktion mit den 

besonders schwerwiegenden Delikten (delicta 

graviora) in der Kirche, wie beispielsweise die 

Fälle sexueller Übergriffe von Geistlichen auf 

Minderjährige. Der Doktor beider Rechte beo-

bachtet, „dass gerade Bischöfe in der Vergan-

genheit nicht einmal die kirchlichen Rechtsnor-

men beachtet hätten, geschweige denn staatli-

ches Recht“ [1]. 

Die Verantwortlichen in der Kirche haben die 

priesterlichen Sexualstraftäter weltweit im Na-

men der eigenen Priesteridentität geschützt. 

Diesen Machtmissbrauch nennt Papst Franzis-

kus Klerikalismus, „eine Kultur des Todes“, 

weil sehr viele Opfer priesterlicher Gewalt Sui-

zid begangen haben oder in Drogen und Alkohol 

umgekommen sind. 

Der sexuelle Machtmissbrauch von Geweihten 

ist für Franziskus „ein Verbrechen“. … Der 

Schmerz dieser Opfer ist eine Klage, die zum 

Himmel aufsteigt … Doch ihr Schrei war stärker 

als alle Maßnahmen, die danach strebten, ihn 
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zum Schweigen zu bringen. … Der Lobgesang 

der Maria geht nicht fehl und durchläuft die 

Geschichte wie eine Hintergrundmusik …; denn 

der Herr denkt an seine Verheißung, die er unse-

ren Vätern gegeben hat: ‚Er zerstreut, die im 

Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächti-

gen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die 

Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und 

lässt die Reichen leer ausgehen‘ (Lk 1,51–53).“ 

[2] 

Wenn gemäß Papst Franziskus in der Kirche die 

Mächtigen vom Thron gestürzt werden, müssen 

wir hier über die rechtlichen Kriterien für die 

Vergabe von höheren Kirchenämtern reden. Auf 

der Missbrauchskonferenz im Vatikan forderte 

eine Ordensoberin, Veronika Openibo, eine der 

wenigen Frauen, die Rederecht bekam „eine 

radikale Reform der kirchlichen Ausbildungs-

häuser, die bei Klerikern ein Gefühl der Überle-

genheit förderten“. [3] 

Ist es nach wie vor richtig, dass die Machtfrage 

in der Kirche wie bisher „on the basis of sex“ 

[4] behandelt wird? Soll also weiterhin das Zö-

libatsgesetz (c. 277) eine Voraussetzung sein für 

die Ausübung von Leitungsgewalt (c. 274)? Die 

prophetische Kritik am Volk Gottes, das Rechts- 

und Gerechtigkeitsfragen ausklammert, findet 

sich schon beim Propheten Amos, der Gott als 

Kritiker des Volkes Gottes ausrufen lässt:  

„Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie  

und kann eure Feiern nicht riechen […]. 

Dein Harfenspiel will ich nicht hören,  

sondern das Recht ströme wie Wasser, 

die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 

Bach.“ (Am 5,21 und 23–24) 

„Der wahre Gottesdienst“, so der Titel in der 

Einheitsübersetzung (1980), ist für Amos 5,21–

27 also Recht und Gerechtigkeit. [5] 

Papst Franziskus nennt den „Machtmissbrauch“ 

[6] der sexuellen Ausbeutung von Minderjähri-

gen durch Priester „ein Verbrechen“ [7]. Er 

stellt fest, „dass die Wunden nie verschwinden 

und uns mit Nachdruck verpflichten, diese 

Gräueltaten zu verdammen, wie auch die An-

strengungen zu bündeln, um diese Kultur des 

Todes auszumerzen“ [8]. Dieses anormale Ver-

ständnis von Autorität in der Kirche wurzelt im 

Klerikalismus, jener Haltung, „‚die nicht nur die 

Persönlichkeit der Christen zunichte [macht], 

sondern dazu [neigt], die Taufgnade zu mindern 

und unterzubewerten, die der Heilige Geist in 

das Herz unseres Volkes eingegossen hat‘„ [9]. 

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–65) 

verwendet gelegentlich die Sprache einer Men-

schenrechtsorganisation. Es hält fest: Jeder The-

orie oder Praxis wird „das Fundament entzogen, 

die zwischen Mensch und Mensch […] bezüg-

lich der Menschenwürde und der daraus fließen-

den Rechte einen Unterschied macht“ (NA 5b). 

Es gibt daher auch „in Christus und in der Kir-

che keine Ungleichheit aufgrund von […] Ge-

schlecht“ (LG 32, Hervorhebungen A. L.). Da-

her muss „jede Form einer Diskriminierung […] 

beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes wider-

spricht“ (GS 29). Die kirchenrechtliche Überset-

zung dieser theologischen Wende des Konzils 

zur Würde der menschlichen Person (DH 1) und 

der daraus folgenden Rechte (NA 5) ist noch 

nicht abgeschlossen. [10] Denn auch in der Kir-

che gelten „(in analoger Weise) die Grundprin-

zipien menschlichen Zusammenlebens, wie sie 

etwa die Katholische Soziallehre verkündet“. 

[11] 

Auf dem Katholikentag 2018 in Münster hat 

sich die Online-Zeitschrift feinschwarz.net bei 

Frauen umgehört und gefragt: „Haben Sie Ihren 

Frieden mit der Kirche gefunden?“ „Im Moment 

sind mir die unbefriedigenden Strukturen der 

röm.-kath. Kirche, was Geschlechtergerechtig-

keit angeht, sehr bewusst. Und daran reibe ich 

mich immer wieder. Und das stellt meinen Frie-

den mit meiner Kirche in Frage und auf eine 

Probe“ [12], so die Antwort von Frau Dr. Regi-

na Illemann, einer Theologin. Für viele Men-

schen sind Kirche und Amt Zeichen der Diskri-

minierung, mit der man irgendwie pastoral oder 

spirituell zu Rande kommen muss, solange man 

den Kirchenaustritt nicht umsetzt. Haben Men-

schen, die der Kirche Diskriminierungen auf-

grund des Geschlechts vorwerfen, dort über-

haupt einen Platz? Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts hat das Konzil, d. h. die höchste 

Autorität der Kirche, angeprangert. Diskriminie-

rung kann auch in der Kirche nicht hingenom-

men werden, „da sie dem Plan Gottes wider-

spricht“ (GS 29).  

Das letzte Konzilsdokument „Dignitatis hu-

manae“ [13] beginnt mit dem Begriff der „Wür-

de der menschlichen Person“ wie Art. 1 der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

Diese Erklärung der Vereinten Nationen wird in 
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der Enzyklika „Pacem in terris“ (1963) als 

Grundlage einer gerechten Ordnung des Zu-

sammenlebens interpretiert. Das moderne Frei-

heitsbewusstsein gilt als Zeichen der Zeit und 

als Ausdruck der Personenwürde (DH). Diese 

menschenrechtliche Argumentationsweise greift 

das Konzil verschiedentlich auf: DH 1; LG 32; 

GS 29; NA 5 etc. Es lässt „sich auf eine men-

schenrechtlich orientierte Hermeneutik ein“ 

[14], die eine Reform der kirchlichen Strukturen 

nach sich zieht. John Witte fasst diese Umorien-

tierung der katholischen Kirche durch die 

menschenrechtliche Perspektive des Konzils wie 

folgt zusammen: „The Catholic Church was 

thereby transformed from a passive accomplice 

in authoritarian regimes to a powerful advocate 

of democratic and human rights reform.“ [15] 

1.Recht steht in Funktion der Gerechtigkeit oder 

ius quia iustum 

Die Kirchenrechtswissenschaft fragt nicht nur 

nach der Interpretation des geltenden Rechtstex-

tes. „‚Recht‘ ist weder mit irgendeiner seiner 

Erscheinungsformen (z. B. Gesetz [oder Co-

dex]) zu identifizieren, noch erschöpft es sich im 

jeweils geltenden Gesamtnormenbestand einer 

bestimmten Rechtsordnung, noch ist es deshalb 

‚Recht‘, weil es von einer bestimmten Autorität 

erlassen worden ist. Sein Wesen wird vielmehr 

durch den Bezug zur Gerechtigkeit konstituiert.“ 

[16] Schon in der Alten Kirche erkennt Isidor 

von Sevilla das Wesen des Rechts in der Ge-

rechtigkeit, die es zur Geltung zu bringen trach-

tet: „Ius quia iustum.“ [17]  

Der Rechtsphilosoph Thomas von Aquin betont: 

„Alles, was ihr also von anderen erwartet, das 

tut auch ihnen!“ (Mt 7,12) Mit dieser Goldenen 

Regel der Gegenseitigkeit [18] aus der Bergpre-

digt eröffnete schon zuvor das „Decretum Grati-

ani“ [19] die Kirchenrechtswissenschaft. Auch 

Ernst-Wolfgang Böckenförde formuliert: „Eine 

Maxime des Rechts gilt daher ihrer Natur nach 

allgemein, nicht nur für mich, sondern auch 

gegen mich. Ein Rechtsprinzip, das die Gegen-

seitigkeit ausschließen will, ist kein Rechtsprin-

zip mehr, sondern ein Machtprinzip.“ [20] Da-

mit stehen Thomas, Gratian und Böckenförde in 

der prophetischen Gerechtigkeitstradition eines 

Jesus von Nazareth und eines Amos. Sie fragen: 

Ist die geltende Rechtsordnung gerecht?  

Es gibt keine Menschenrechte in der Kirche 

ohne eine „Klärung des Rechtsbegriffs“ [21]. 

Die Rechtsauffassung der Kirche wird grundle-

gend durch das Kirchenverständnis geprägt. 

Dennoch ist daran zu erinnern, „dass zwischen 

katholischem Kirchenrecht und weltlichem 

Recht nicht der Rechtsbegriff unterschiedlich 

ist, sondern nur gewisse Rechtsinhalte vonei-

nander abweichen“ [22]. Da die Kirche „in die-

ser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet“ 

(c. 204 § 2 CIC/1983) ist, „teilt das katholische 

Kirchenrecht den Rechtscharakter mit allem 

menschlichen Recht, es hat so wie dieses der 

Gerechtigkeit im rechtsphilosophischen (nicht 

unmittelbar im theologischen) Sinn zu dienen. 

Der rechtsethische Anspruch, unter dem auch 

das Kirchenrecht steht, darf keineswegs dadurch 

übersprungen und vernebelt werden, dass man 

dem Kirchenrecht unmittelbar die Funktion 

zuschreibt, die ‚neue Gerechtigkeit‘ im Sinne 

des NT zu errichten.“ [23] Zur Gerechtigkeit im 

rechtsphilosophischen Sinne gehört z. B. der 

effektive Schutz fundamentaler Rechte der Per-

son, „ein rechtlich fassbarer Gleichheitssatz und 

ein dementsprechendes Willkürverbot (Sach-

lichkeitsgebot); die Generalisierbarkeit rechtli-

cher Entscheidungskriterien, gewisse Verfah-

rensgarantien wie etwa das Recht auf Verteidi-

gung und rechtliches Gehör, um nur einige 

Punkte wahllos herauszugreifen“ [24]. Zusätz-

lich wäre die schriftlich begründete Entschei-

dung zu nennen, gegen deren materielle Argu-

mentation und gegen deren Form Rekurs einge-

legt werden kann. 

2. Rechtsgeschichte der Westkirche 

Die Bedeutung des Rechts im lateinischen Wes-

ten trägt zu „seinem relativen Erfolg bei der 

Schaffung von Freiheit von politischer und mo-

ralischer Tyrannei“ [25] bei. Die übergroße 

Mehrheit demokratischer Staaten stammt nach 

dem alevitischen Politologen Ahmet Cavuldak 

nicht zufällig aus dem „(latein)christlich gepräg-

ten Erfahrungsraum“ [26] des Westens, der 

durch das kanonische Recht geprägt worden ist.  

Es war die römisch-katholische Kirche, die die 

Rechtsbindung der Leitungsorgane als erste 

Rechtsinstitution des Westens durchgesetzt hat. 

[27] Seit der Magna Carta (1215) kommt es 

nicht nur in England Schritt für Schritt immer 

stärker zu einem „government of laws, not of 

men“ [28]. Nach Auschwitz betont das Zweite 

Vatikanische Konzil noch unmissverständlicher 

die Rechtsbindung jeder Regierung nicht nur an 

ein rein positives Recht, sondern insistiert auf 

der Menschenwürde, um eine Rassenlehre wie 
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in der Zeit des Nationalsozialismus unmöglich 

zu machen. Die „Ebenbildlichkeit Gottes“ (Gen 

1,27) jedes Menschen scheint durch. Sie wird an 

die jedem Menschen zukommenden Rechte 

geknüpft, damit jeder Theorie oder Praxis „das 

Fundament entzogen [wird], die zwischen 

Mensch und Mensch […] bezüglich der Men-

schenwürde und der daraus fließenden Rechte 

einen Unterschied macht“ (NA 5b).  

Die Menschenrechtsbindung gilt auch für das 

Recht der Kirche. [29] Die menschenrechtlich 

argumentierenden Konzilstexte bleiben aber 

Makulatur, wenn sie nicht in einklagbare Geset-

zestexte übersetzt werden. [30] Für die Kritik 

jedes geltenden Rechts sind rechtsphilosophi-

sche und theologische Kriterien gefordert. „Nur 

wenn der Mensch weiß, dass er unendlich mehr 

ist als unmittelbar greifbar ist, […] kann er sich 

auf die Dauer wirklich ertragen. Sonst erstickt er 

langsam in seiner eigenen Endlichkeit, und alle 

hohe Rede über die Würde [und die daraus fol-

genden Rechte] wird immer verlogener klin-

gen.“ [31] 

Die „rule of law“ (Herrschaft des Rechts) wird 

heute auch mit „Rechtsstaatlichkeit“ übersetzt, 

was die Kirche ihre Urheberschaft dieser 

Rechtsstaatlichkeit vergessen lässt. Es ist gerade 

der religiös nicht musikalische Jürgen Haber-

mas, der die Kirche an ihre normative Tradition 

erinnert: „Das Christentum ist für das normative 

Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine 

Vorläufergestalt oder ein Katalysator gewesen. 

Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen 

von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, 

von autonomer Lebensführung und Emanzipati-

on, von individueller Gewissensmoral, Men-

schenrechten und Demokratie entsprungen sind, 

ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerech-

tigkeits- [AT] und der christlichen Liebesethik 

[NT].“ [32] 

3. Kirche als Sakrament der Gerechtigkeit 

Die Kirche hat eine chalcedonensische Struktur. 

Sie ist theologisch in einer gewissen Analogie 

zur Inkarnation zu verstehen und daher „die 

sichtbare Versammlung und die geistliche Ge-

meinschaft, die irdische Kirche und die mit 

himmlischen Gaben beschenkte Kirche“ (LG 8). 

Die Kirche besteht als eine einzige komplexe 

Wirklichkeit aus menschlichem und göttlichem 

Element (LG 8). Das Recht in der Kirche ist 

aber „allein ihrer sichtbaren Dimension zuge-

ordnet. Dies schließt nicht aus, dass die Rechts-

inhalte dem Wesen und der Aufgabe der Kirche 

entsprechen müssen. Dadurch ist es gerechtfer-

tigt, von einem gemeinsamen Rechtsbegriff 

zwischen staatlichem Recht und Kirchenrecht 

auszugehen.“ [33] 

Daher ist die Forderung nach Grundrechten 

bzw. nach einem Diskriminierungsverbot in der 

Kirche keine Forderung gegenüber Gott, son-

dern eine Forderung der Gerechtigkeit gegen-

über einer Institution, die die Kompetenz bean-

sprucht, „immer und überall die sittlichen 

Grundsätze auch über die soziale Ordnung zu 

verkündigen wie auch über menschliche Dinge 

jedweder Art zu urteilen, insoweit die Grund-

rechte der menschlichen Person […] dies erfor-

dern“, so c. 747 § 2 CIC/1983. 

Als Sakrament der Gerechtigkeit ist die Kirche 

ein „Zeichen und Werkzeug für die innigste 

Vereinigung mit Gott“ (LG 1), der gemäß Amos 

5,23–24, Jesaja 42,1–7 und Matthäus 25,31–46 

der Garant der Gerechtigkeit ist. Es ist daher 

kein Zufall, dass die Kirche die philosophische 

Gerechtigkeitsdiskussion schon in der Gestalt 

der naturrechtlichen Diskussion der Antike auf-

genommen und durch die Vertreter der spani-

schen Spätscholastik bis zur Menschenrechts-

diskussion des 16. Jahrhunderts weiterentwi-

ckelt hat. Hier nur eine Perle aus dieser Rechts-

geschichte: Der römische Rechtsgelehrte Ulpian 

umschreibt Gerechtigkeit wie folgt: „Iustitia est 

constans et perpetua voluntas ius suum cuique 

tribuendi“ [34] (Gerechtigkeit ist der feste und 

stetige Wille, jedem sein Recht zu gewähren). 

Den scholastischen Autoren war die Gerechtig-

keitsformel Ulpians präsent. Sie war für eine 

Deutung im Sinne einer Berechtigung, die dem 

anderen zukommt, offen. „Was dem anderen 

gerechterweise geschuldet ist, was ihm (objek-

tiv) gebührt, ist das nicht auch sein (subjektives) 

Recht?“ [35], fragt Ernst-Wolfgang Böckenför-

de in seiner ausgezeichneten Geschichte der 

Rechts- und Staatsphilosophie.  

So hat schon Thomas die Taufe jüdischer Kin-

der „gegen den Willen der Eltern“ [36] abge-

lehnt, weil „eine Zwangstaufe jüdischer Kinder 

die ‚natürliche Gerechtigkeit‘ verletze. […] 

Thomas wendet sich damit im Namen des Na-

turrechts gegen eine strikte Verwirklichung der 

kirchlichen Sendung, weil sie die Freiheit ver-

letzt. ‚Naturrecht, das so verstanden und ge-

handhabt wird, begründet Freiräume für die 

Glaubensentscheidung des einzelnen.‘„ [37] 
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Diese These Kardinal Lehmanns habe ich recht-

lich so übersetzt, dass Wahrheitsansprüche heute 

nur im Kontext von Freiheitsrechten formuliert 

werden können. [38] 

„Der Friede in der Welt und in jeder Gemein-

schaft, auch in der Kirche, ist nur auf der Grund-

lage der Gerechtigkeit möglich: Opus iustitiae 

pax. Der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit 

(Jes 32,12). Nach Augustinus ist ein Staat ohne 

Gerechtigkeit nichts anderes als eine große Räu-

berbande (Civ. Dei IV,4).“ [39] Der Rechtsphi-

losoph Augustinus legt den Finger auf den klei-

nen Unterschied zwischen einer Räuberbande 

und einer Rechtsinstitution. [40] Die Kirche 

müsste keine Räuberbande [41] sein, da sie die 

„rule of law“ (die Herrschaft des Rechts), die 

den Westen als Rechtsgemeinschaft prägt [42], 

als erste Rechtsinstitution entscheidend geprägt 

hat. Die Geschichte des Westens als Rechtsge-

meinschaft beginnt mit der Rechtsentwicklung 

der lateinischen Westkirche, bzw. des kanoni-

schen Rechts, wie der evangelische Berliner 

Historiker Heinrich August Winkler in seiner 

mehrbändigen Geschichte des Westens ausführt. 

[43] 

4. Rezeption des Konzils 

Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt die glei-

che Würde aller Personen unabhängig vom Ge-

schlecht oder Stand (DH 1; GS 29; NA 5) und 

die gleiche Würde der Getauften (LG 32; cc. 

204; 208 CIC/1983). Aber die menschenrechtli-

che Umsetzung dieser Lehre in positives Kir-

chenrecht, das auch gerichtlich eingefordert 

werden kann, fehlt bis heute. Der Theologe Karl 

Rahner stellte schon 1965 fest: „Freilich wird es 

lange dauern, bis die Kirche, der ein II. Vatika-

nisches Konzil von Gott geschenkt wurde, 

[rechtlich] die Kirche des II. Vatikanischen 

Konzils sein wird.“ [44] Der Kirchenrechtler 

James Provost sieht ebenfalls viel Zeit vergehen, 

bis diese neue Sicht des Konzils eine rechtliche 

Umsetzung erfahren wird. „The major discrimi-

nation in the Code is between clergy and laity, 

rather than between men and women. […] There 

remains, however, the exclusion of women from 

the ordained ministry (c. 1024), and therefore 

from the offices, functions, and ministries that 

are restricted to clerics.“ [45] Diese im Konzil 

grundsätzlich theologisch überwundene Zwei-

klassengesellschaft lebt weiterhin fort in den 

Zulassungsbedingungen zu der Priesterweihe 

und damit in den Zulassungsbedingungen zu den 

Leitungsämtern der Kirche. Der Amtsbegriff des 

Konzils und des Codex wird z. B. in den Doku-

menten der Deutschen Bischofskonferenz nicht 

rezipiert, wenn die Aufgaben der Priester durch-

gängig als „Amt“ und Aufgaben der vom Bi-

schof beauftragten Laien als „Dienst“ deklariert 

sind. [46] Es ist damit in Deutschland nicht wie 

im Konzil (LG 33; PO 9) und im Codex (cc. 

145; 228 CIC/1983) möglich, von Laien als 

Amtsträgerinnen und Amtsträgern [47] der ka-

tholischen Kirche zu sprechen, die im Namen 

der Kirche handeln und auch Leitungsfunktio-

nen [48] innehaben. 

5. Jede Person hat Rechte 

„Eines ist also das auserwählte Volk Gottes: ‚ein 

Herr, ein Glaube, eine Taufe‘ (Eph 4,5); ge-

meinsam die Würde der Glieder aus ihrer Wie-

dergeburt in Christus, gemeinsam die Gnade der 

Kindschaft, gemeinsam die Berufung zur Voll-

kommenheit, eines ist das Heil, eine die Hoff-

nung und ungeteilt die Liebe.“ (LG 32) 

Die Rechtsordnung der Kirche achtet aufgrund 

der Taufwürde der Gläubigen und der Men-

schenwürde (DH 1) bzw. der Gottebenbildlich-

keit (Gen 1,27) die Rechtssubjektivität aller 

Personen. „Die katholische Lehre anerkennt die 

Gleichheit aller Menschen (Gaudium et Spes, 

29); daraus ergibt sich ein […] Rechtsstatus 

auch der Nichtgetauften [49] gegenüber der 

Kirche (CIC 1983, c. 1476)“ [50], z. B. der Ka-

techumenen. 

„Durch die unbedingte Anerkennung der Würde 

der menschlichen Person wurde Abschied ge-

nommen von einer Position, die Auschwitz geis-

tig ermöglichte, von der Behauptung nämlich, 

dass nur die Wahrheit ein Recht hätte, und die-

sem Recht der Wahrheit sich die Freiheit zu 

beugen hätte, ein Grundsatz, auf den sich alle 

totalitären Ansätze zurückführen lassen, sei es 

der Nationalsozialismus, der Kommunismus 

oder der [katholische] Fundamentalismus. Sie 

alle leben von der Annahme des Rechts auf 

Wahrheit und dem Willen, dieses Recht mit 

Zwang durchzusetzen.“ [51] 

Der Primat der Wahrheit vor der Freiheit, und 

damit der Primat der Dogmatik vor der Kirchen-

rechtswissenschaft, stehen für die vorkonziliare 

Lehre außer Zweifel. Nur die Wahrheit hat 

Recht, der Irrtum hat keinerlei Recht. [52] Dar-

aus folgt: Die Kirche verlangt, wo die Mehrheit 

katholisch ist, dass dem Irrtum keine gesetzliche 



 5 / Mai 2019 DOKUMENTE - Seite 18 

 

Existenz ermöglicht wird. „Die katholische Kir-

che braucht also zweierlei Maß und Gewicht. 

Denn wo sie selbst herrscht, will sie die Rechte 

der Andersgläubigen einschränken, wo sie aber 

eine Minderheit der Bürger bildet, verlangt sie 

gleiche Rechte wie die anderen. […] In der Tat, 

zweierlei Gewicht und Maß ist anzuwenden, das 

eine für die Wahrheit, das andere für den Irr-

tum“ [53], so der Präfekt der Glaubenskongre-

gation, Alfredo Ottaviani. 

Nicht der Mensch hat Rechte aufgrund seiner 

Menschenwürde, sondern die Wahrheit. Das 

heißt, „nur die Kirche als die Instanz, die konk-

ret über die Wahrheit entscheidet, und diejeni-

gen, die ihr angehören, haben Recht. Das ist 

aber keine Rechtstheorie, sondern eine Macht-

theorie, und sie ist prinzipiell sozial unverträg-

lich“ [54], so der Richter am deutschen Bundes-

verfassungsgericht, der Katholik Ernst-

Wolfgang Böckenförde.  

Das Konzil folgte nicht der dogmatischen Ar-

gumentation des Präfekten der Glaubenskongre-

gation, sondern der rechtlichen Argumentation 

Böckenfördes. Es spricht von der „Würde der 

Person“ (DH 1) und von der „Diskriminierung“ 

der Person (GS 29).  

Im Codex 1983 wird das Gleichheitsrecht (cc. 

208; 1135) nicht wie im Konzil durch ein Dis-

kriminierungsverbot unterstrichen. Der fehlende 

einklagbare Rechtsstatus [55] war in der Ver-

gangenheit für ganze Menschengruppen aus 

heutiger Sicht höchst problematisch und gewisse 

abwertende Sichtweisen haben sich bis heute 

erhalten können. Als Beispiele dieser unbe-

grenzten Autorität ist zu erinnern an die Rechts-

beziehung zu den Sklaven, zu den Frauen und 

zu den Verheirateten. Karl Rahner hat nicht 

zufällig GS 47–52 als „einen der schönsten Tex-

te des Konzils“ bezeichnet, weil hier nach Jahr-

hunderten die theologische Abwertung von 

Frauen und Verheirateten aufgegeben wurde. 

[56] Aristoteles hat den Sklaven als „beseeltes 

Werkzeug“ [57] bezeichnet und angenommen, 

dass Frauen nicht zu vernünftigem Handeln in 

der Lage seien [58], was der männlichen Autori-

tät entsprechende Vorrechte einräumte, die teil-

weise im kirchlichen Recht heute noch gelten. 

Was könnte der Konzilsbegriff „Diskriminie-

rung“ rechtlich bedeuten? Diskriminierung lässt 

sich umschreiben als „eine qualifizierte Art von 

Ungleichbehandlung von Personen in vergleich-

baren Situationen, welche eine Benachteiligung 

eines Menschen zum Ziel oder zur Folge hat, die 

als Herabwürdigung einzustufen ist, weil sie an 

einem Unterscheidungsmerkmal anknüpft, das 

einen wesentlichen und nicht oder nur schwer 

aufgebbaren Bestandteil der Identität der betref-

fenden Person ausmacht. Das Diskriminierungs-

verbot ist verletzt, wenn die Schlechterstellung 

wegen eines verpönten Merkmals erfolgt und in 

der konkreten Situation nicht gerechtfertigt wer-

den kann.“ [59] Es muss ein Kausalzusammen-

hang zwischen der Verwendung des Unterschei-

dungskriteriums und der Benachteiligung beste-

hen. Eine indirekte Diskriminierung liegt vor, 

wenn eine Maßnahme neutral formuliert ist, d. 

h. also keine der verpönten Merkmale aufweist, 

in ihren Auswirkungen jedoch eine Personen-

gruppe mit Merkmalen, die im Rahmen einer 

direkten Diskriminierung als verpönt einzustu-

fen wären, besonders stark benachteiligt. Zum 

Beispiel ist eine Zulassungsvoraussetzung zur 

Polizei, die eine bestimmte Mindestgröße oder 

ein bestimmtes Mindestgewicht voraussetzt, 

welche von Frauen nicht oder nur selten erreicht 

werden, indirekt diskriminierend.  

6. Die Ordination, Sakrament der heiligen 

Macht [60] 

Die Weihe beinhaltet nicht nur die Gnade, son-

dern auch die rechtliche Möglichkeit, das Ent-

réebillet, zu den höheren Ämtern mit Leitungs-

funktionen zugelassen zu werden. (c. 274 

CIC/1983) [61] Die Kirche steht ihrem Einsatz 

für das Evangelium und für die „Grundrechte 

der menschlichen Person“ (c. 747 § 2 CIC/1983) 

so lange selbst im Wege, als sie Menschen auf-

grund des Geschlechts und der Lebensform dis-

kriminiert. Der naturalistische Fehlschluss 

meint, vom Sein (Tradition) auf das Sollen 

schließen zu können, oder, was theologisch noch 

gravierender ist, von einer Unrechtsgeschichte 

(Diskriminierung von Frauen) auf Gottes Willen 

schließen zu können. [62] 

Gemäß dem ersten Timotheusbrief (3,2) ist das 

Verheiratetsein eine Voraussetzung für das Bi-

schofsamt. Die absolute Verbindung von nur 

einer Lebensform und dem Zugang zu Leitungs-

funktionen ist aus heutiger Sicht diskriminie-

rend. Die römisch-katholische Kirche lässt bis-

her verheiratete Priester nur in zwei Ausnahme-

fällen zu: als Priester einer uniert-katholischen 

Ostkirche, die auch im römisch-katholischen 

Ritus zelebrieren dürfen, und als Priester, die als 

verheiratete Pfarrer aus einer anderen Kirche 
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übergetreten sind. Diese Ausnahmen sollen er-

weitert werden, wie selbst der Präfekt der Kle-

ruskongregation, Beniamino Kardinal Stella 

[63], und der Präsident der Deutschen Bischofs-

konferenz betonen. Reinhard Kardinal Marx 

vertritt die Position: „Der Papst hat gesagt, man 

soll darüber [viri probati] nachdenken. Was 

bedeutet das? Welche Situationen könnten das 

sein?“ [64] Paul Zulehner rechnet mit viri pro-

bati und vermutet, „dass dies die lateinamerika-

nischen Bischöfe auf der Amazonassynode 2019 

beschließen werden. Der Papst dürfte ihnen die 

Rückendeckung geben.“ [65] 

Mit allen diesen Ausnahmeregelungen wegen 

des Priestermangels ist das grundsätzliche Prob-

lem der Diskriminierung aufgrund der Lebens-

form und des Geschlechts noch nicht gelöst. Es 

ist nicht zu vergessen, dass die oberste Lehrau-

torität, das Konzil, den Auftrag gegeben hat, 

jede Form einer Diskriminierung zu überwin-

den, „da sie dem Plan Gottes widerspricht“ (GS 

29). 

Die Kirche darf keine Angst haben, die kirchli-

chen Normen zu revidieren, so Papst Franziskus, 

denn es gebe „kirchliche Strukturen, die eine 

Dynamik der Evangelisierung beeinträchtigen 

können“ [66]. Eine missionarische Kirche wird 

Frauen oder verheiratete Männer nicht aus-

schließen von wichtigeren Ämtern, auch solchen 

mit Leitungsvollmacht. Der Missionar Paulus 

jedenfalls grüßt Prisca und Aquila, seine Mitar-

beiter in Christus Jesus, „die für mein Leben 

ihren eigenen Kopf hingehalten haben“ (Röm 

16,4). Ebenso grüßt er Andronikus und Junia, 

die „mit mir zusammen im Gefängnis waren. Sie 

ragen heraus unter den Aposteln und haben sich 

schon vor mir zu Christus bekannt.“ (Röm 16,7) 

Die Osnabrücker Thesen halten in Bezug auf die 

Frauen zu Recht fest: „Nicht der Zugang von 

Frauen [und verheirateten Männern] zu den 

kirchlichen Diensten und Ämtern ist begrün-

dungspflichtig, sondern deren Ausschluss.“ [67] 

Damit wird rechtlich und theologisch die Be-

gründungspflicht umgedreht, was gemäß dem 

Konzil schon lange hätte geschehen müssen. 

Zudem werden in den Osnabrücker Thesen 

wichtige Argumente für einen Umgang mit der 

Frau in leitenden Positionen nochmals in sehr 

sachlicher Art aufgeführt, darunter die Bedeu-

tung der Frauen in der Jesusbewegung (Lk 8,1–

3), die ersten Zeuginnen der Auferstehung und 

die Frauenämter in der Missionsbewegung des 

Paulus. Paulus nennt Junia sogar Apostelin 

(Röm 16,7), was nun die katholische Einheits-

übersetzung von 2016 ebenfalls sieht. Dies kann 

nicht ohne Folgen bleiben. Denn die Bischöfe 

sind „Nachfolger der Apostel“, wie c. 330 

CIC/1983 festhält. „So wird nach dem Zeugnis 

des heiligen Irenäus durch die von den Aposteln 

eingesetzten Bischöfe und deren Nachfolger bis 

zu uns hin die apostolische Überlieferung in der 

ganzen Welt kundgemacht und bewahrt.“ (LG 

20). 

7. Diakoninnenweihe [68], Sakrament der Ge-

rechtigkeit 

Schon in der Syrischen Didaskalie (um 230) 

wird „von einer der hierarchischen Ordnung 

angehörenden Frau gesprochen, […] die Diako-

nin genannt wird. Sie wird vom Bischof ausge-

wählt und eingesetzt. Wie den männlichen Dia-

konen die Angelegenheiten vornehmlich für die 

Männer obliegen, so sind die Diakoninnen als 

Dienerinnen für die kirchlichen Angelegenhei-

ten der Frauen bestellt. […] Der Bedarf [wird] 

dem Bischof nahegelegt, wenn es heißt: ,Du 

bedarfst des Dienstes der Diakonin zu vielen 

Dingen.‘„ [69] Frauen waren u. a. bei der Taufe 

von Frauen amtlich tätig. Neben der Taufe tritt 

der karitative Bereich hinzu. In den Apostoli-

schen Konstitutionen werden die Aufgaben der 

Diakonin auch theologisch umschrieben: „Die 

Diakonin könne deshalb als Typos des Heiligen 

Geistes angesehen werden.“ [70] Auf dem Kon-

zil von Nizäa (325) wird erstmalig kirchenamt-

lich das griechische Wort „Diakonissa“ verwen-

det. [71]  

Diakoninnen wurden im 1. Jahrtausend nach-

weislich unter Gebet und Handauflegung ordi-

niert. Die Kirchenordnung der Apostolischen 

Konstitutionen hält im achten Buch fest, „dass 

der Bischof der Diakonisse die Hände auflegt im 

Beisein der Presbyter, Diakone und Diakonis-

sen. Diese Ordination unter Handauflegung und 

unter Herabrufung des Heiligen Geistes unter-

scheidet sich von den äußerlich in derselben 

Weise bei Presbytern und Diakonen vorgenom-

menen Weihehandlungen im Hinblick auf den 

Inhalt des Weihegebetes.“ [72] 

Es wird ein byzantinischer Ritus der Diakonis-

senweihe aus dem Codex Baberianus (8. Jahr-

hundert) überliefert. [73] Im Westen dagegen 

gab es die Diakonin bis ins 7. Jahrhundert in der 

römischen, in der afrikanischen, in der galli-

schen und in der keltischen Kirche. Aus karolin-
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gischer Zeit ist ein „Ordo Romanus ad diaconam 

faciendam“ überliefert. [74] Bei diesem Wei-

heritus für die Diakonin bekleidet der Bischof 

„sie mit der Stola, dem die Priester und Diakone 

auszeichnenden liturgischen Kleidungsstück“ 

[75]. Nicht nur in kirchenrechtlichen Dokumen-

ten, sondern auch im Staatskirchenrecht gelten 

die Diakonissen als „Beamtinnen der Kirche“ 

[76] gemäß der Gesetzgebung von Kaiser Justi-

nian. Nach dem Zeugnis der Novellen Justinians 

soll es an der Hagia Sophia in Konstantinopel 40 

Diakoninnen gegeben haben. [77] Dies wirkt bis 

heute nach. Denn 2018 ist „in der Armenischen 

Apostolischen Kirche […] erstmals seit Jahr-

hunderten eine Frau, die nicht Nonne ist, zur 

Diakonin geweiht worden“. [78] 

„Die orthodoxen Patriarchate von Alexandrien 

und von Jerusalem haben 2017 die Diakonin-

nenweihe wieder eingeführt. In der katholischen 

Kirche wird die Lehre vertreten, dass die Kirche 

nicht die Vollmacht habe, Frauen zu weihen; [… 

Aus den verschiedenen Kirchenordnungen wird 

deutlich], dass es eine sehr alte Tradition der 

Teilnahme von Frauen an unterschiedlichen 

kirchlichen Diensten und Ämtern gibt. Diako-

ninnen wurden im 1. Jahrtausend unter Gebet 

und Handauflegung ordiniert. Die Veränderung 

dieser Praxis, die zum Ausschluss von Frauen 

aus den kirchlichen Diensten führte, ist begrün-

dungspflichtig.“ [79] 

Das Diakoninnenamt „war in den meisten östli-

chen und westlichen Kirchen des ersten Jahrtau-

sends eine fest etablierte Institution. Während 

der Abfassung des CCEO wurde vorgeschlagen, 

diese Institution wieder einzuführen; zwei 

Canones, die die Diakonin betrafen, wurden von 

der Arbeitsgruppe ‚Kleriker‘ und von der zentra-

len Arbeitsgruppe entworfen und einstimmig 

angenommen. Doch als der Entwurf dann einge-

sandt wurde, um von den übergeordneten vati-

kanischen Behörden grünes Licht zu erhalten, 

legten diese ihr Veto ein und begründeten dies 

damit, dass die Diakonin theologisch unhaltbar 

sei. Das war der Todesstoß für die Diakonin im 

CCEO.“ [80] Die Wiedereinführung des Dia-

kons in der lateinischen Kirche wurde im Konzil 

(LG 29) [81] mit folgenden Worten eingeleitet: 

„In gradu inferiori herarchiae sistunt Diaconi, 

quibus ‚non ad sacerdotium, sed ad ministerium‘ 

manus imponuntur.“ (LG 29) Wenn aber die 

Diakone nur zum Ministerium geweiht werden 

und die Frauen zum Ministerium beauftragt 

werden, gemäß dem Motuproprio Ministeria 

quaedam von Paul VI. [82], besteht der Unter-

schied in der Weihe, die über mehr als ein Jahr-

tausend für die Frauen belegt ist in der Westkir-

che. Kanon 230 § 3 CIC/1983 sieht bei Bedarf 

u. a. vor, dass Laien, sprich Frauen, „die Leitung 

liturgischer Gebete, [und] die Spendung der 

Taufe“ übernehmen sollen. Damit ist schon nach 

geltender Rechtslage der Unterschied zwischen 

geweihten Diakonen und vom Bischof beauf-

tragten Frauenämtern, die alle vom CIC mögli-

chen Dienste ausüben, sehr minimal. [83] Bei 

der Wiedereinführung des Diakonats wird den 

Bischofskonferenzen die Entscheidung überlas-

sen (LG 29 b).  

Die europäischen römisch-katholischen Bi-

schofskonferenzen, deren Synoden [84] die 

Wiedereinführung des Diakonates der Frau be-

schlossen hatten, könnten in einem gemeinsa-

men Schreiben an die Kleruskongregation die 

Wiedereinführung der Diakonin verlangen. 

Denn auch bei Diakonen, die wie die Diakonin-

nen „die Handauflegung nicht zum Priestertum, 

sondern zur Dienstleistung [ad ministerium] 

empfangen“ (LG 29), wurde dieser dezentrale 

Weg vom Konzil beschritten [85], den Papst 

Franziskus den Bischöfen ans Herz legt. 

8. Amtsträgerinnen mit Leitungsvollmacht [86] 

Die Bischöfe können aber schon jetzt im gelten-

den Rechtsrahmen der römisch-katholischen 

Kirche Frauen in die obersten kirchlichen Ämter 

berufen [87], wie Papst Franziskus aufmerksam 

machte, indem er mit Paolo Ruffini einen Nicht-

kardinal, Nichtbischof, Nichtpriester und Nicht-

diakon zum Präfekten des Dikasteriums für 

Kommunikation einsetzte. [88] Frauen üben z. 

B. als Richterinnen Jurisdiktion aus, was schon 

Papst Paul VI. in c. 1421 § 2 CIC/1983 ermög-

lichte. [89] 

Papst Franziskus zeigt auf, dass die Kirche eine 

große Freiheit hat, ihre Normen zu revidieren. 

Denn „der heilige Thomas von Aquin betonte, 

dass die Vorschriften, die dem Volk Gottes von 

Christus und den Aposteln gegeben wurden, 

ganz wenige‘ sind.“ [90] Zudem weiß auch der 

Papst: „Die Beanspruchung der legitimen Rech-

te der Frauen aufgrund der festen Überzeugung, 

dass Männer und Frauen die gleiche Würde 

besitzen, stellt die Kirche vor tiefe Fragen, die 

sie herausfordern und nicht oberflächlich um-

gangen werden können. Das den Männern vor-

behaltene Priestertum […] kann aber Anlass zu 

besonderen Konflikten geben, wenn die sakra-
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mentale Vollmacht zu sehr mit der Macht ver-

wechselt wird. […] Die große Würde kommt 

von der Taufe, die allen zugänglich ist.“ [91] 

Der Dreh- und Angelpunkt des hierarchischen 

Priestertums „ist nicht ihre als Herrschaft ver-

standene Macht, sondern ihre Vollmacht, das 

Sakrament der Eucharistie zu spenden; darauf 

beruht ihre Autorität, die immer ein Dienst am 

Volk ist. Hier erscheint eine große Herausforde-

rung für die Hirten und für die Theologen [und 

Theologinnen], die helfen könnten, besser zu 

erkennen, was [dies …] in Bezug auf die mögli-

che Rolle der Frau mit sich bringt.“ [92] Gemäß 

Papst Franziskus müssen „die Räume für eine 

wirksamere weibliche Gegenwart in der Kirche 

noch erweitert werden. […] ,Aus diesem Grund 

muss die Gegenwart der Frauen auch im Bereich 

der Arbeit garantiert werden‘ und an den ver-

schiedenen Stellen, wo die wichtigen Entschei-

dungen getroffen werden, in der Kirche ebenso 

wie in den sozialen Strukturen.“ [93] Auch 

Papst Johannes Paul II. forderte, dass es „daher 

dringend einiger konkreter Schritte [bedürfe …], 

dass den Frauen Räume zur Mitwirkung in ver-

schiedenen Bereichen und auf allen Ebenen 

[sic!] eröffnet werden, auch in den Prozessen 

der Entscheidungsfindung, vor allem dort, wo es 

sie selbst angeht“. [94] 

Die Würde der menschlichen Person (DH 1) und 

die daraus abgeleiteten Rechte (NA 5) lässt die 

Lehre und das Recht der Kirche in ganz neuem 

Licht erscheinen. Neu wird die gleiche Würde 

von Mann und Frau als fundamentale Wahrheit 

christlicher Anthropologie betont (LG 32), was 

auch erste Auswirkungen auf die Einbeziehung 

von weiblichen und männlichen Laien in das 

kirchliche Amt (LG 33; c. 228 CIC/1983) zur 

Folge hat. Aber der Ausschluss der Frau von 

den leitenden höheren Ämtern der Kirche bleibt 

eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

die „dem Plan Gottes widerspricht“, wie sich die 

oberste lehramtliche Autorität in der Kirche 

ausdrückt. (GS 29)  

„Die These, dass alle Leitungsaufgaben in der 

Kirche nur von Priestern ausgeübt werden könn-

ten, ist meiner Meinung nach so nicht haltbar. 

Vom Konzil her ist das nicht notwendig, und es 

geht auch nicht nur um Notlösungen aufgrund 

des Priestermangels. Sondern es ist aus theolo-

gischen Gründen geboten. Wir haben in der 

Kardinalskommission auch Gutachten zu dieser 

Frage eingeholt, die mich bestärkt haben. […] 

Das heißt, auch Laien könnten eine Kongregati-

on der römischen Kurie leiten? Ich kann da kein 

grundsätzliches Problem erkennen. […] Der 

Jurisdiktionsträger ist der Papst, alles andere ist 

eine delegierte Jurisdiktion, bei der der Papst 

frei ist. […] Es ist nicht so, als müssten wie in 

den vergangenen Jahrzehnten alle Kongregatio-

nen und Räte nur von Kardinälen geleitet wer-

den. Dafür gibt es keine theologische Notwen-

digkeit“ [95], so der Präsident der Deutschen 

Bischofskonferenz, Kardinal Marx. 

Papst Franziskus setzte diese Erkenntnis aus 

dem Gutachten der Kardinalskommission bei 

seiner Ernennung des neuen Präfekten des vati-

kanischen Dikasteriums für Kommunikation, 

Paolo Ruffini, um. [96] Ein Laie leitet eine 

Zentralbehörde der römisch-katholischen Kir-

che. Diese gehen vielfach auf das 16. Jahrhun-

dert zurück. Sie werden in aller Regel von Erz-

bischöfen oder Bischöfen geleitet, häufig im 

Kardinalsrang. 

Damit gibt es kein Hindernis mehr im positiven 

Recht, die Diskriminierungen von Frauen und 

verheirateten Männern jetzt zu durchbrechen. 

Oder sind es psychologische Barrieren? Das 

oberste Lehramt (GS 29; LG32) und das Kir-

chenrecht lassen Schritte zur Gleichberechti-

gung aller Mitglieder der Kirche auch in Lei-

tungspositionen zu (cc. 129 § 2; 1421 § 2 

CIC/1983), wie auch Kardinal Marx betont. 

Neu ist das in der Rechtstradition der Kirche 

keineswegs: Äbtissinnen übten über Jahrhunder-

te geistliche und weltliche Jurisdiktion aus. Sie 

verliehen Ämter und Pfründe in den ihnen un-

terstellten Kirchen. „Die Äbtissin von S. Maria 

im Kapitol in Köln hat vor allen anderen Äbtis-

sinnen den ersten Platz im Domkapitel. Daraus 

ist zu entnehmen, dass die Äbtissinnen der Ka-

nonissenstifte ihren festen Platz bei den Kapitel-

sitzungen der bischöflichen Kathedrale einge-

nommen haben. Weil sie zum höheren Klerus 

gehören, haben sie auch das Recht der Teilnah-

me an Provinzial- und Diözesansynoden. Ihnen 

kommt auch die geistliche Gerichtsbarkeit in 

ihrem Gebiet zu.“ [97] Einige Klöster aus dem 

8., 9., und 10. Jahrhundert, die von Äbtissinnen 

mit bischöflicher Jurisdiktion geleitet wurden, 

„standen bis zum 19. Jahrhundert unter dem 

Schutz des Papstes, wie z. B. Elten und Essen. 

Herford, Gandersheim und Quedlinburg hatten 

diese Stellung bis ins 16. Jahrhundert.“ [98] 

Kirchenrechtlich bedeutete das: Diese Gebiets-

abteien „waren von der Jurisdiktion des Ortsbi-
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schofs ausgenommen, d. h. sie waren exempt.“ 

[99] Sie waren also „abbatiae nullius“. Solche 

Gebietsabteien (c. 368 CIC/1983), denen kein 

Bischof vorsteht, kennt der Codex heute noch. 

Die Äbtissin war Ortsordinarius, oder besser 

„ordinaria loci“. [100] 

Zusammenfassend: Wie oben ausgeführt, hat 

unter dem Vorzeichen des menschenrechtlichen 

Gleichheitsgrundsatzes (LG 32; DH 1) die Ent-

wicklung des Geschlechterverhältnisses in der 

lehramtlichen „Wahrnehmung mit der Enzyklika 

‚Pacem in terris‘ (1963) und dem II. Vatikani-

schen Konzil prinzipiell Anerkennung gefunden. 

Dennoch ist bis heute in der kirchlichen Sozial-

verkündigung wie in der Praxis der Kirche als 

Institution eine Konkurrenz gegenläufiger Para-

digmen zu Deutung von Frauenleitbild und Ge-

schlechterverhältnis zu beobachten.“ [101] 

Diözesanbischöfe können sich heute entscheiden 

zwischen dem Diakonat der Frau oder der Tren-

nung von Weihe- und Jurisdiktionshierarchie. 

Verschiedene Berufsverbände der Diakone ha-

ben sich für die Diakonenweihe der Frau ent-

schieden. [102] 

Aber es muss keine Sekunde gewartet werden, 

denn Frauen können jetzt im geltenden Rechts-

rahmen in die höheren Leitungsämter der Kirche 

berufen werden, wie Kardinal Marx ausführt. 

Wer weiterhin gegen die beiden höchsten Auto-

ritäten der Kirche, das Konzil (LG 32; GS 29) 

und die Päpste Johanes Paul II. und Franziskus, 

Frauen diskriminieren will, kommt in Begrün-

dungsnotstand. Oder sind wir, wie ein ehemali-

ger Offizial des Bistums Limburg, Johannes zu 

Eltz, formuliert, ganz zufrieden mit der noch 

„feudale[n] Struktur [des Kirchenrechts], die 

letztlich vor allem denen Recht gibt, die Macht 

haben“ [103]? Die Frage nach den Menschen-

rechten in der Kirche wurde von Papst Paul VI. 

und von der ersten Bischofssynode 1967 als 

Konzilsauftrag [104] verstanden, der in die zehn 

Prinzipien der Codex-Reform [105] mündete. 

Aber will die Theologie sich durch Menschen-

rechte in der Kirche oder, mit dem Propheten 

Amos gefragt, durch Fragen nach Recht und 

Gerechtigkeit im Volk Gottes wirklich theolo-

gisch beunruhigen lassen? Das würde bedeuten, 

die sakramentale Vollmacht und die Leitungs-

macht stärker trennen zu lernen, wie dies u. a. 

auch Papst Franziskus [106] im Apostolischen 

Schreiben „Evangelii gaudium“ [107] verlangt 

hat. Dann werden wir Frauen ab morgen antref-

fen in den obersten Leitungsämtern der Kirche 

als Präfektinnen der Dikasterien oder als Gene-

ralvikarinnen der Diözesen oder als Leiterinnen 

der Kinderschutzkommissionen oder als Ge-

richtspräsidentinnen, die über straffällig gewor-

dene Kardinäle, Bischöfe und Priester auf allen 

Ebenen urteilen. Frauen in Verwaltungsgerich-

ten bringen ein Stück Gewaltenteilung in die 

Kirche, weil sie bisher nicht Weihevollmacht 

haben. Mit solchen Richterinnen, Anwältinnen 

und Verwaltungsbeamtinnen, Diplomatinnen in 

Leitungspositionen wird die Kirche wieder als 

Anwältin der Menschrechte auftreten können. 

Sie wird die sexuelle Gewalt in den eigenen 

Reihen nicht mehr als Klerikeruntugend bewer-

ten, sondern sich für die Rechte der Opfer enga-

gieren. Ein Opfer religiöser Gewalt hat es so 

formuliert: „Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder [und Schwestern] getan habt, das habt 

ihr mir getan.“ Mt 25,40) Ohne dieses „Be-

wusstsein seiner Verantwortung vor Gott und 

den Menschen“ [108] hätte die westliche 

Rechtstradition der Westkirche sich nicht entwi-

ckeln können. Ob sie auch eine Zukunft in der 

Kirche haben wird? Die Alternative hieße nach 

Augustinus: Kirche als Räuberbande. 
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